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Staatsvertrag
über die Errichtung und den Betrieb des elektronischen

Gesundheitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Länder
zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise

sowie zur Herausgabe der Komponenten zur
Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen

(eGBR-Staatsvertrag – eGBRStVtr)1)

Vom 25. Mai 2022
(Amtsbl. S. 888)2)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Präambel

1) Bekanntmachung des Staatsvertrages über die Errichtung und den Betrieb des elektronischen
Gesundheitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und

Berufsausweise sowie zur Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung von
Leistungserbringerinstitutionen (eGBR-Staatsvertrag — eGBRStVtr)

Dem am 25. Mai 2022 von dem Land Saarland unterzeichneten Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb des
elektronischen Gesundheitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer Heilberufs-
und Berufsausweise sowie zur Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitu-
tionen wird zugestimmt.
Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.
Saarbrücken, den 25. Mai 2022

Der Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit
Dr. Jung

2) In der amtlichen Vorlage waren auffällig viele Rechtschreibfehler enthalten, die hier korrigiert und kursiv hervor-
gehoben sind.
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Mit Inkrafttreten des Artikels 1 des Gesetzes für sichere digitale Kommunikation
und Anwendungen im Gesundheitswesen sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2408) am 29. Dezember 2015 wurde der Zugriff auf Daten
und Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte für Angehörige der nicht appro-
bierten Gesundheitsberufe sowie der sonstigen Erbringerinnen und Erbringer ärztlich
verordneter Leistungen grundsätzlich neu geregelt.

Der Zugriff gemäß § 339 Absatz 3 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch –
Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988,
BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 und 5 des Gesetzes zum Schutz von Pati-
entendaten in der Teleinfrastrukur (Patientendaten-Schutz-Gesetz – PDSG) vom 14. Okto-
ber 2020 (BGBl. Teil I Nr. 46, Seite 2115-2164) geändert worden ist, muss personenbe-
zogen über elektronische Heilberufs- und Berufsausweise erfolgen. Die Länder sind nach
§ 340 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zuständig für die
Bestimmung der Stellen für die Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise
und können sich nach § 340 Absatz 3 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch hierzu
gemeinsamer Stellen bedienen.

Das Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG) sieht zudem in § 340 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2, Nummer 3 und Nummer 4 SGB V vor, dass den Ländern zusätzlich auch die
Zuständigkeit für die Bestimmung der Stellen für die Herausgabe der Komponenten zur
Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen an die Angehörigen der in den
§§ 352, 356, 357, 359 und 361 genannten Berufsgruppen, bei denen lediglich das Führen der
Berufsbezeichnung geschützt ist oder die zu den weiteren zugriffsberechtigten Personen
nach §§ 352, 356, 357, 359 und 361 gehören sowie für die Bestimmung der entsprechenden
bestätigenden Stellen übertragen wird.

In der 80. Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für
Gesundheit der Länder am 5. Juni 2007 wurde der Beschluss für die Errichtung eines elek-
tronischen Gesundheitsberuferegisters zur Ausgabe von Heilberufs- und Berufsausweisen
gefasst. Die 82. Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für
Gesundheit der Länder am 24. und 25. Juni 2009 bestimmte durch Mehrheitsentscheidung
Nordrhein-Westfalen als Sitzland für die gemeinsame Stelle.

Artikel 1
Allgemeines

(1) Das Land Nordrhein-Westfalen (Sitzland) errichtet das elektronische Gesundheits-
beruferegister als gemeinsame Stelle der Länder für die Ausgabe elektronischer Heilberufs-
und Berufsausweise nach § 340 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 3 in Verbindung
mit § 340 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie für die Herausgabe der
Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen innerhalb eige-
ner behördlicher Strukturen.

(2) Hierzu wird das Sitzland von den vertragschließenden Ländern ermächtigt. Das
elektronische Geundheitsberuferegister untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des für das
Gesundheitswesen zuständigen Ministeriums des Sitzlandes. Dieses nimmt die Rechts- und
Fachaufsicht im Benehmen mit den für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Fach-
und Landesbehörden der anderen vertragschließenden Länder wahr. Bei den Aufgaben des
elektronischen Gesundheitsberuferegisters handelt es sich um Verwaltungsaufgaben nach
dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch, daher liegt dem Verwaltungshandeln des elektroni-
schen Gesundheitsberuferegisters das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungs-
verfahren und Sozialdatenschutz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar
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2001 (BGBl. I S. 130) in der jeweils geltenden Fassung zugrunde. Im Übrigen findet das
Landesrecht des Sitzlandes Anwendung.

(3) Das elektronische Gesundheitsberuferegister ist nur für diejenigen Angehörigen der
in §§ 352, 356, 357, 359 oder 361 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch aufgeführten Berufe
(Zugriffsberechtigte) bzw. diejenigen Institutionen zuständig, die nicht über eigene Kör-
perschaften verfügen, denen die Aufgabe zur Ausgabe von Heilberufs- und Berufsauswei-
sen sowie für die Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung von Leistungser-
bringerinstitutionen gesetzlich zugewiesen wurde.

(4) Ein Beirat aus Vertreterinnen und Vertretern der vertragschließenden Länder (Län-
derbeirat) wirkt nach Maßgabe der Artikel 6 bis 8 am elektronischen Gesundheitsberufere-
gister mit. Ein Fachbeirat aus Vertreterinnen und Vertretern der Zugriffsberechtigten und
ihrer Verbände berät das elektronische Gesundheitsberuferegister und wirkt nach Maßgabe
der Artikel 9 und 10 an seiner Fortentwicklung mit.

Artikel 2
Aufgaben des elektronischen Gesundheitsberuferegisters

(1) Das elektronische Gesundheitsberuferegister ist als gemeinsame Stelle der vertrag-
schließenden Länder für die Ausgabe von elektronischen Heilberufs- und Berufsauswei-
sen gemäß § 340 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch und weiterer für die Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen notwen-
diger Komponenten sowie für die Sperrung der Authentifizierungsfunktion gemäß § 340
Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zuständig, soweit hierfür
nicht eine andere Stelle nach Bundes- oder Landesrecht zuständig ist.

(2) Die Ausgabe eines elektronischen Heilberufs- oder Berufsausweises sowie weite-
rer für die Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen notwendiger Kompo-
nenten erfolgt auf Antrag der oder des Zugriffsberechtigten. Die zuvor genannten zur
Antragstellung erforderlichen Daten sind in geeigneter Form nachzuweisen. Dem Antrag
ist außerdem eine Erklärung beizufügen, dass die Berufserlaubnis oder die Berechtigung
zur Führung der Berufsbezeichnung oder ein Anspruch auf Herausgabe der Komponenten
zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen besteht und die der Zugriffsbe-
rechtigung zugrundeliegende Beschäftigung im Zeitpunkt der Antragstellung noch ausge-
übt wird. Die oder der Antragstellende hat nachträgliche Änderungen hinsichtlich der bei
Antragstellung angegebenen Daten dem elektronischen Gesundheitsberuferegister unver-
züglich mitzuteilen.

Artikel 3
Zusammenarbeit mit bestätigenden Stellen

(1) Das elektronische Gesundheitsberuferegister holt unter Vorlage des Antrags die
Bestätigung gemäß § 340 Absatz 3 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bei der
jeweils zuständigen bestätigenden Stelle in elektronischer Form ein. Hierfür teilen die ver-
tragschließenden Länder dem elektronischen Gesundheitsberuferegister die zuständigen
bestätigenden Stellen nach § 340 Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 4 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch mit und informieren über Änderungen der Zuständigkeiten. Die elektro-
nische Bestätigung kann nur mittels einer vom elektronischen Gesundheitsberuferegister
unentgeltlich zur Verfügung gestellten Software oder an derer vom elektronischen Gesund-
heitsberuferegister anerkannter Software vorgenommen werden. Im Einzelfall können in
einer Übergangsfrist von fünf Jahren nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit des elektroni-
schen Gesundheitsberuferegisters von Satz 1 abweichende Regelungen getroffen werden.
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(2) Wird die Bestätigung nach § 340 Absatz 3 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch erteilt, ist dem Antrag auf Ausgabe eines elektronischen Heilberufs- oder Berufsaus-
weises oder auf Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbrin-
gerinstitutionen zu entsprechen. Andernfalls ist der Antrag abzulehnen. Das elektronische
Gesundheitsberuferegister unterrichtet die jeweilige bestätigende Stelle über die Ausgabe
des elektronischen Heilberufs- oder Berufsausweises oder auf Herausgabe der Kompo-
nenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen oder die Ablehnung des
Antrags.

(3) Auf Ersuchen erteilt das elektronische Gesundheitsberuferegister den bestätigen-
den Stellen Auskünfte über die bei ihm gespeicherten Daten. Werden dem elektronischen
Gesundheitsberuferegister Tatsachen bekannt, welche Anlass zu Maßnahmen der bestäti-
genden Stellen geben konnten oder die auf einen Missbrauch eines elektronischen Heilbe-
rufs- oder Berufsausweises hindeuten, unterrichtet es diese Stelle unverzüglich.

(4) Die jeweils zuständigen bestätigenden Stellen unterrichten das elektronische
Gesundheitsberuferegister unverzüglich, falls die Zugriffsberechtigung entfällt.

Artikel 4
Finanzierung und Kosten

(1) Für den Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters ist jährlich ein Wirt-
schaftsplan aufzustellen. Das elektronische Gesundheitsberuferegister erhebt für seine
Tätigkeit zur Deckung des gesamten Personal- und Sachaufwands sowie notwendiger
Investitionsaufwande Gebühren und Auslagenersatz. Keine Gebühren und Auslagenersatz
werden für die Unterrichtung der bestätigenden Stellen nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 3 und
die Auskunftserteilung und Unterrichtung nach Artikel 3 Absatz 3 erhoben. Soweit die
Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, erhöhen sich die Gebühren und Auslagen um die
gesetzliche Umsatzsteuer.

(2) Das Sitzland wird ermächtigt, durch Landesrecht die Gebührensätze und den Ausla-
genersatz nachher zu bestimmen und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzusehen. Die
Gebührensätze und der Auslagenersatz sind so zu bemessen, dass der gesamte Finanzbe-
darf des elektronischen Gesundheitsberuferegisters abgedeckt wird.

(3) Für die Bestätigung nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 und die dafür erforderliche
Datenübermittlung an das elektronische Gesundheitsberuferegister erstattet das elektroni-
sche Gesundheitsberuferegister den bestätigenden Stellen den Aufwand in pauschalierter
Form.

(4) Der nicht durch Einnahmen gedeckte Finanzbedarf für die Errichtung und Unter-
haltung des elektronischen Gesundheitsberuferegisters wird unter den beteiligten Ländern
nach dem Königsteiner Schlüssel in der jeweils geltenden Fassung verteilt. Sobald das
Register Überschüsse erzielt, sind diese vorrangig zur Tilgung der Finanzierungsleistungen
der beteiligten Länder zu nutzen.

Artikel 5
Haushalts- und Wirtschaftsführung

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des elektronischen Gesundheitsberuferegisters
unterliegt der Prüfung des Rechnungshofs des Sitzlandes. Das elektronische Gesundheits-
beruferegister leitet dem Länderbeirat eine Prüfungsmitteilung des Rechnungshofs nach
Erhalt unverzüglich zu. Das elektronische Gesundheitsberuferegister hat bei seiner Haus-
halts- und Wirtschaftsführung die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu
beachten.
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Artikel 6
Organisation und Struktur des Länderbeirats

(1) Das jeweils für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium jedes vertragschlie-
ßenden Landes entsendet für die Dauer von höchstens fünf Jahren eine Vertreterin oder
einen Vertreter als Mitglied in den Länderbeirat und benennt eine Stellvertretung. Eine
Verlängerung der Entsendung ist möglich. Bei der Sitzverteilung des Länderbeirats sind
weibliche und männliche Personen gleichermaßen zu berücksichtigen. Von Satz 3 darf nur
abgewichen werden, wenn der entsendenden Stelle die Einhaltung der Vorgabe aus tatsäch-
lichen Gründen nicht möglich ist.

(2) Der Länderbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt aus seiner Mitte
jeweils für die Dauer von zwei Jahren eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden (Vorsitz)
sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter (Stellvertretung). Die Wiederwahl des
Vorsitzes sowie der Stellvertretung ist zulässig. Der Länderbeirat hat seine Geschäftsstelle
beim elektronischen Gesundheitsberuferegister.

(3) Der Länderbeirat tritt mindestens einmal jährlich zu einer ordentlichen Sitzung
zusammen. Auf Antrag von mehr als einem Drittel der Mitglieder tritt er zu einer außeror-
dentlichen Sitzung zusammen. Die Einladung zu den Sitzungen, die Aufstellung der Tages-
ordnung und die Sitzungsleitung obliegen dem Vorsitz.

(4) Bei Sitzungen des Länderbeirats hat das Bundesministerium für Gesundheit ein
Gast- und Rederecht. Auf Wunsch des Länderbeirats nehmen die Leitung des elektroni-
schen Gesundheitsberuferegisters und die Sprecherin oder der Sprecher des Fachbeirats
an Sitzungen des Länderbeirats teil. Der Länderbeirat holt bei Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung für das elektronische Gesundheitsberuferegister eine Stellungnahme des Fach-
beirats ein.

Artikel 7
Aufgaben des Länderbeirats

(1) Der Länderbeirat empfiehlt Maßnahmen zur Optimierung der Aufgaben des elek-
tronischen Gesundheitsberuferegisters. Er soll über Entscheidungen der Leitung in Ange-
legenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für das elektronische Gesundheitsberuferegis-
ter im Vorfeld informiert werden.

(2) Der Länderbeirat beschließt jährlich über die Höhe der gemäß Artikel 4 Absatz 3
festzulegenden Pauschale für die bestätigenden Stellen.

(3) Der Länderbeirat spricht gegenüber dem Sitzland Empfehlungen zu den gemäß
Artikel 4 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 festzulegenden Gebührensätzen
des elektronischen Gesundheitsberuferegisters aus.

(4) Der Länderbeirat kann von der Leitung des elektronischen Gesundheitsberufere-
gisters jederzeit Auskunft über dessen Tätigkeit verlangen. Hierzu sind dem Länderbeirat
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen entsprechende Unterlagen zur Ver-
fügung zu stellen. Das elektronische Gesundheitsberuferegister erstellt spätestens bis zum
31. März eines jeden Jahres einen Jahresbericht über das jeweilige Vorjahr und legt diesen
dem Länderbeirat in schriftlicher oder elektronischer Form vor.

(5) Der Länderbeirat stellt den Bedarf für Evaluationen fest. Die ordnungsgemäße
Umsetzung obliegt dem elektronischen Gesundheitsberuferegister, dass das Ergebnis dem
Länderbeirat vorlegt. In Ausnahmefällen kann der Länderbeirat das Sitzland mit einer Eva-
luation beauftragen.
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(6) Der Länderbeirat formuliert Initiativen sowie Vorschläge und Stellungnahmen zu
den Aufgaben des Fachbeirates des elektronischen Gesundheitsberuferegisters.

(7) Der Länderbeirat arbeitet vertrauensvoll mit der Aufsichtsbehörde des elektro-
nischen Gesundheitsberuferegisters zusammen und kann Aufsichtsmaßnahmen dieser
Behörde anregen.

(8) Der Länderbeirat beschließt den Wirtschaftsplan des elektronischen Gesundheits-
beruferegisters. Der Wirtschaftsplan für das Folgejahr ist bis zum 31. Januar eines jeden
Jahres zu beschließen.

Artikel 8
Beschlussfassung des Länderbeirats

(1) Jedes Mitglied des Länderbeirats hat eine Stimme. Der Länderbeirat ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden Mitglieder.

(2) Eine schriftliche Beschlussfassung ist möglich, wenn nicht mehr als drei Mitglieder
widersprechen, Absatz 1 gilt entsprechend.

Artikel 9
Organisation und Struktur des Fachbeirats

(1) Der Fachbeirat berät die Leitung und den Länderbeirat des elektronischen Gesund-
heitsberuferegisters. Ihm soll vor Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Zugriffsberech-
tigten haben können, Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

(2) Die Mitglieder des Fachbeirats werden durch die Leitung des elektronischen
Gesundheitsberuferegisters auf Vorschlag der betroffenen Berufs- und Leistungserbrin-
gerverbände im Einvernehmen mit dem Länderbeirat für die Dauer von höchstens fünf
Jahren berufen. Dabei sollen möglichst alle Zugriffsberechtigten durch Vertreterinnen und
Vertreter ihres Berufs oder ihrer Berufsverbände berücksichtigt werden. Bei dem Vorschlag
von Mitgliedern zur Besetzung des Fachbeirats sind weibliche und männliche Personen
gleichermaßen zu berücksichtigen.

(3) Der Fachbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt aus seiner Mitte jeweils
für die Dauer von zwei Jahren eine Sprecherin oder einen Sprecher sowie eine Stellvertrete-
rin oder einen Stellvertreter. Der Fachbeirat hat seine Geschäftsstelle beim elektronischen
Gesundheitsberuferegister.

(4) Der Fachbeirat tritt mindestens einmal jährlich zu einer ordentlichen Sitzung
zusammen. Auf Antrag von mehr als einem Drittel der Mitglieder tritt er zu einer außeror-
dentlichen Sitzung zusammen. Die Einladung zu den Sitzungen, die Aufstellung der Tages-
ordnung und die Sitzungsleitung obliegen der Sprecherin oder dem Sprecher. Auf Wunsch
des Fachbeirats nehmen die Leitung des elektronischen Gesundheitsberuferegisters und die
oder der Vorsitzende des Länderbeirats an Sitzungen des Fachbeirats teil.

(5) Die Leitung des elektronischen Gesundheitsberuferegisters berichtet dem Fachbei-
rat regelmäßig, wenigstens einmal jährlich, über den Sachstand und die Entwicklung des
elektronischen Gesundheitsberuferegisters.

Artikel 10
Beschlussfassung des Fachbeirats

(1) Jedes Mitglied des Fachbeirats hat eine Stimme. Der Fachbeirat ist beschlussfähig,
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit ein-
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facher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt der
Antrag als abgelehnt.

(2) Eine schriftliche Beschlussfassung ist möglich, wenn nicht mehr als drei Mitglieder
widersprechen, Absatz 1 gilt entsprechend.

Artikel 11
Schlussvorschriften

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Zustimmung der verfassungsgemäß zuständigen
Organe der vertragschließenden Länder. Er tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der
dem Monat folgt, in dem die letzte der von den vertragschließenden Ländern ausgefertig-
ten Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Sitzlandes hinterlegt wird. Der Tag des
Inkrafttretens ist in den jeweiligen amtlichen Verkündungsorganen der Länder bekannt zu
machen.

(2) Sind bis zum 31. Januar 2021 nicht alle Ratifikationsurkunden hinterlegt, so tritt in
diesem Zeitpunkt dieser Staatsvertrag unter den Ländern in Kraft, deren Ratifikationsur-
kunden bereits hinterlegt sind, sofern das Sitzland und sieben weitere Länder Ratifikati-
onsurkunden hinterlegt haben. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Für jedes vertragschließende Land, dessen Ratifikationsurkunde bis zu dem nach
Absatz 2 maßgebenden Zeitpunkt nicht hinterlegt ist, wird der Beitritt zu diesem Staats-
vertrag in dem Zeitpunkt wirksam, in dem seine Ratifikationsurkunde bei der Staatskanzlei
des Sitzlandes hinterlegt wird. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem Land durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerium
des Sitzlandes unter gleichzeitiger Benachrichtigung der übrigen vertragschließenden Län-
der zum 31. Dezember eines Jahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden,
frühestens aber zum 31. Januar 2022.

(5) Ist der Staatsvertrag von mehr als zwei Dritteln der vertragschließenden Länder
gekündigt worden, so ist das elektronische Gesundheitsberuferegister aufzulösen. Das Sitz-
land führt die Abwicklung durch. Die zum Zeitpunkt der Kündigung an diesen Staats-
vertrag gebundenen Länder sowie diejenigen Länder, die den Staatsvertrag nicht länger
als zwei Jahre vor der Auflösung des elektronischen Gesundheitsberuferegisters gekün-
digt haben, sind verpflichtet, dem Sitzland alle durch die Abwicklung entstehenden Kosten
anteilig zu erstatten, soweit das Vermögen des elektronischen Gesundheitsberuferegisters
zur Abdeckung nicht ausreicht oder die Kosten nicht anderweitig erstattet werden können.
Das Anteilsverhältnis unter den nach Satz 3 betroffenen Ländern wird nach dem König-
steiner Schlüssel in der jeweils geltenden Fassung errechnet. Sofern nach der Abwicklung
ein nennenswertes Guthaben verbleibt, wird es ebenfalls nach dem Königsteiner Schlüssel
in der jeweils geltenden Fassung auf die nach Satz 2 betroffenen Länder verteilt.

Für das Saarland
Saarbrücken, den 25. Mai 2022

Der Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit
Dr. Jung
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Gesetz
über das öffentliche Versorgungswesen

(VersoG)1)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juni 2008
(BayGVBl. S. 371),

zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020
(BayGVBl. S. 678)

– Auszug –

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

Art. 1
Rechtsform, Sitz, Geltungsbereich, Verordnungsermächtigung

Bei der Bayerischen Versicherungskammer-Versorgung (Versorgungskammer) bestehen
folgende rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung (Versor-
gungsanstalten):
1. die Bayerische Ärzteversorgung,
2. die Bayerische Apothekerversorgung,
3. die Bayerische Architektenversorgung,
4. die Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung,
5. die Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung,
6. der Bayerische Versorgungsverband,
7. die Versorgungsanstalt der Kaminkehrergesellen mit Pensionskasse des Schornsteinfe-

gerhandwerks.
Ihr Sitz wird durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums des Innern, für Sport und
Integration (Staatsministerium) bestimmt.

1) Bekanntmachung
der Änderung des Bayerischen Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen

Vom 11. April 2022
Auf Grund des Artikels 11 Absatz 2 Satz 2 des Staatsvertrags zwischen dem Freistaat Bayern und dem Saarland vom
21. November/19. Dezember 2000 über die Zugehörigkeit der Mitglieder der Kammer der Beratenden Ingenieure
des Saarlandes zur Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau (Amtsbl. 2001 S. 1470) sowie Artikel 11 Absatz 2 Satz 2
des Staatsvertrags zwischen dem Freistaat Bayern und dem Saarland über die Zugehörigkeit der Mitglieder der Psy-
chotherapeutenkammer des Saarlandes zur Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung
vom 10./21. April 2008 (Amtsbl. S. 1906) werden nachstehend der Erste und der Zweite Teil des Versorgungsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juni 2008, das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020
(BayGVBl. S. 678) geändert worden ist, bekannt gemacht.
Saarbrücken, den 11. April 2022

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Bachmann
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Art. 2
Organe

Organe jeder Versorgungsanstalt sind
1. der bei dieser gebildete Verwaltungsrat,
2. die Versorgungskammer.
Der Verwaltungsrat kann sich in der Satzung den Namen »Landesausschuss« geben.

Art. 3
Verwaltungsrat

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter werden nach Maßgabe
dieses Gesetzes und der Satzung vorgeschlagen und durch das Staatsministerium berufen;
ihre Zahl bestimmt die Satzung. Das Staatsministerium ist an den Vorschlag gebunden,
soweit er nicht gegen Gesetz oder Satzung verstößt. Die Amtsdauer beträgt mindestens
drei und höchstens sechs Jahre; eine wiederholte Bestellung ist zulässig. Die Satzung kann
vorsehen, dass der Verwaltungsrat über den Ablauf seiner Amtszeit hinaus bis zu seiner
Neubildung, längstens zwölf Monate, seine Aufgaben wahrnimmt.

(2) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt aus seiner Mitte die
Personen für den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz. Der Vorsitzende lädt zu den
Sitzungen ein und leitet sie.

(3) Die Versorgungskammer bereitet im Auftrag des Verwaltungsrats die Sitzungen vor
und nimmt an ihnen teil. Sie kann Anträge stellen und zu allen Tagesordnungspunkten
Stellung nehmen.

(4) Der Verwaltungsrat ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. In der Satzung ist
vorzusehen, dass er innerhalb einer angemessenen Frist einzuberufen ist, wenn es eine
bestimmte Anzahl seiner Mitglieder oder die Versorgungskammer unter Angabe des zu
behandelnden Gegenstandes verlangt.

(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter erhalten Ersatz der not-
wendigen Auslagen und eine Aufwandsentschädigung.

(6) Die Vorschriften des Siebten Teils des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
(BayVwVfG) sind entsprechend anwendbar.

Art. 4
Aufgaben des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat beschließt neben den in diesem Gesetz besonders aufgeführten
Angelegenheiten über
1. die Richtlinien der Versorgungspolitik,
2. die Satzung und deren Änderungen,
3. den Lagebericht und den Jahresabschluss sowie die Entlastung der Geschäftsführung,
4. die Geschäftsordnungen nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 und Art. 5 Abs. 1 Satz 2,
5. die Aufwandsentschädigungen nach Art. 3 Abs. 5 und Art. 5 Abs. 3,
6. den Anschluss von Mitgliedern außerhalb Bayerns an die Versorgungsanstalt sowie die

Übernahme der Verwaltung anderer gleichartiger Versorgungswerke,
7. die Zugehörigkeit zu Verbänden,
8. die Entsendung in den Kammerrat, sowie bei den Versorgungsanstalten der freien

Berufe über
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9. die Anpassung von Versorgungsanrechten,
10. den Abschluss von Überleitungsabkommen.

(2) Der Verwaltungsrat kann Richtlinien aufstellen
1. zur Anlage des Anstaltsvermögens,
2. für die Gewährung von Mitgliederdarlehen,
3. für satzungsgemäß vorgesehene freiwillige Leistungen,
4. für Entscheidungen in Härtefällen.

(3) Aufgaben der Geschäftsführung können dem Verwaltungsrat und seinen Ausschüs-
sen nicht übertragen werden. Folgende Maßnahmen können nach Maßgabe der Satzung an
eine Zustimmung des Verwaltungsrats gebunden werden:
1. Erwerb, Bebauung und Veräußerung von Grundstücken sowie Erwerb und Veräuße-

rung von grundstücksgleichen Rechten und von Mehrheitsbeteiligungen an Unterneh-
men, deren alleiniger Zweck der Erwerb, die Bebauung und Verwaltung von Grund-
stücken oder grundstücksgleichen Rechten ist,

2. Aufnahme langfristiger Darlehen,
3. Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 1 des Handelsge-

setzbuchs in der am 1. Februar 2018 geltenden Fassung.
Die Satzung kann Regelungen für den Fall treffen, dass die Zustimmung des Verwaltungs-
rats nicht rechtzeitig eingeholt werden kann.

(4) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung der Versorgungskammer, ins-
besondere auch die Ausführung seiner Beschlüsse. Er entscheidet über die Bestellung des
Verantwortlichen Aktuars. Er kann
1. Sondergutachten des Verantwortlichen Aktuars verlangen,
2. zusätzliche Schwerpunkte bei der Abschlussprüfung festlegen,
3. im Rahmen der Abschlussprüfung die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung über-

prüfen lassen,
4. den Abschlussprüfer beauftragen, in seinem Bericht darzustellen

a) die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Renta-
bilität der Versorgungsanstalten,

b) verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte
und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und

c) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehl-
betrags,

5. Erörterungen des Prüfungsberichts mit dem Abschlussprüfer und mögliche Ergänzun-
gen der Prüfung und des Berichts verlangen sowie

6. einzelne seiner Mitglieder ermächtigen, Einsicht in die Geschäftsunterlagen der Versor-
gungsanstalt zu nehmen.

Art. 5
Ausschüsse

(1) Der Verwaltungsrat kann nach Maßgabe der Satzung aus seiner Mitte einen Verwal-
tungsausschuss und weitere Ausschüsse bilden. Der Verwaltungsrat gibt den Ausschüssen
eine Geschäftsordnung. Die Satzung kann vorsehen, dass der Verwaltungsausschuss über
den Ablauf seiner Amtszeit hinaus bis zu seiner Neubildung, längstens zwölf Monate, seine
Aufgaben wahrnimmt.

(2) Der Verwaltungsausschuss berät die Entscheidungen des Verwaltungsrats vor; er
kann Beschlussempfehlungen aussprechen. Der Verwaltungsrat kann dem Verwaltungsaus-
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schuss und den weiteren Ausschüssen nach Maßgabe der Satzung alle Angelegenheiten, mit
Ausnahme der in Art. 4 Abs. 1 genannten, zur Entscheidung oder Wahrnehmung übertra-
gen.

(3) Für den Verwaltungsausschuss und die weiteren Ausschüsse gelten Art. 3 Abs. 3 bis
6 entsprechend.

Art. 6
Versorgungskammer, Verordnungsermächtigung

(1) Die Versorgungskammer ist eine dem Staatsministerium unmittelbar nachgeordnete
staatliche Oberbehörde. Sie ist das gemeinsame Geschäftsführungsorgan aller Versorgungs-
anstalten. Die Versorgungskammer unterliegt unbeschadet des Art. 18 als Geschäftsfüh-
rungs- und Vertretungsorgan der Versorgungsanstalten keinen staatlichen Weisungen.

(2) Die Versorgungskammer führt die Geschäfte der Versorgungsanstalten im organisa-
torischen, sächlichen und personellen Verwaltungsverbund und vertritt sie gerichtlich und
außergerichtlich. Sie unterstützt die Verwaltungsräte und die Ausschüsse bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben und vollzieht deren Beschlüsse. Im Verhältnis der Versorgungs-
anstalten zueinander ist die Versorgungskammer von den Beschränkungen des § 181 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs freigestellt. § 91 Abs. 2 des Aktiengesetzes in der am 1. Februar
2018 geltenden Fassung gilt entsprechend.

(3) Die Versorgungskammer wird von einem Vorstand geleitet, der aus dem Vorsit-
zenden, dessen Stellvertreter und mindestens einem weiteren Mitglied besteht (Vorstand).
Der Vorstandsvorsitzende und dessen Stellvertreter werden auf Vorschlag des Staatsmi-
nisteriums von der Staatsregierung, die weiteren Vorstandsmitglieder vom Staatsministe-
rium bestellt. Die Bestellung soll auf fünf Jahre erfolgen; eine wiederholte Bestellung und
eine vorzeitige Abberufung aus wichtigem Grund sind zulässig. Die Rechtsverhältnisse der
Mitglieder des Vorstands werden durch Verträge geregelt; der Freistaat Bayern wird hier-
bei durch das Staatsministerium vertreten. Die Bestellung und die Abberufung erfolgen
im Benehmen mit dem Kammerrat nach Art. 8, der auch Personalvorschläge unterbreiten
kann. Im Übrigen wird die Einrichtung der Versorgungskammer durch Rechtsverordnung
des Staatsministeriums geregelt.

(4) Die Leiter der Zentralbereiche werden im Benehmen mit dem Kammerrat bestellt.
Die Leiter der Geschäftsbereiche sollen einvernehmlich mit dem Verwaltungsrat oder den
Verwaltungsräten der betroffenen Anstalten bestellt werden. Der Kammerrat und die Ver-
waltungsräte können Personalvorschläge unterbreiten.

(5) Die Beamten der Versorgungskammer sind Staatsbeamte. Die Angestellten und
Arbeiter sind Arbeitnehmer der Versorgungsanstalten. Die Arbeitsbedingungen und Ver-
gütungen (Gehälter und Löhne) der Angestellten und Arbeiter müssen angemessen sein.
Sie sind angemessen, wenn sie den für die Arbeitnehmer des Freistaates Bayern geltenden
tarifvertraglichen Vorschriften entsprechen. Tarifabweichungen sind mit Zustimmung der
Aufsichtsbehörde zulässig, soweit sie aus personalwirtschaftlichen Gründen erforderlich
sind und nicht der Konzeption des Bundes-Angestelltentarifvertrags bzw. des Bundesman-
teltarifvertrags für Arbeiter widersprechen.

(6) Dienstvorgesetzter der Beamten der Versorgungskammer ist der Vorstandsvorsit-
zende. Er führt die Dienstaufsicht über die Bediensteten der Versorgungskammer.

(7) Die Planstellen und die anderen Stellen der Beamten der Versorgungskammer sind
in einem Stellenplan auszuweisen. Planstellen für Beamte sind nach Besoldungsgruppen
und Amtsbezeichnungen auszubringen. Der Stellenplan wird von der Versorgungskammer
aufgestellt.
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(8) Verletzt ein Mitglied des Vorstands, ein Beamter, ein Arbeitnehmer oder ein Mit-
glied des Verwaltungsrats einer Versorgungsanstalt in Ausübung der ihm anvertrauten
öffentlichen Gewalt schuldhaft die ihm einem anderen gegenüber obliegende Amtspflicht,
so haftet für die Folgen die Versorgungsanstalt, deren Angelegenheiten der Handelnde
wahrgenommen hat. Verletzt ein Mitglied des Vorstands, ein Beamter oder ein Arbeitneh-
mer in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt schuldhaft die ihm einem ande-
ren gegenüber obliegende Amtspflicht, so haftet für die Folgen der Freistaat Bayern, wenn
es sich um reine Staatsangelegenheiten handelt.

Art. 7
Eigenständige Geschäftsführung, Verordnungsermächtigung

(1) Der Verwaltungsrat kann mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel seiner
Mitglieder beschließen, dass ein Modell entwickelt wird, nach dem die Geschäfte der
Versorgungsanstalt nach einem Ausscheiden aus der gemeinsamen Geschäftsführung und
dem Verwaltungsverbund der Versorgungskammer durch ein eigenständiges Geschäftsfüh-
rungsorgan geführt werden (neues Geschäftsführungsmodell). Die Versorgungsanstalt trägt
die anfallenden Kosten.

(2) Der Verwaltungsrat der Versorgungsanstalt beschließt mit einer Mehrheit von min-
destens zwei Drittel seiner Mitglieder, dass das neue Geschäftsführungsmodell dem Staats-
ministerium vorgelegt wird.

(3) Hat das Staatsministerium der Versorgungsanstalt mitgeteilt, dass das neue
Geschäftsführungsmodell eine ordnungsgemäße Verwaltung der ausscheidenden Versor-
gungsanstalt auf Dauer erwarten lässt, legt die Versorgungsanstalt das neue Geschäfts-
führungsmodell den Mitgliedern der Versorgungsanstalt, bei der Versorgungsanstalt der
Kaminkehrergesellen den Mitgliedern und Versicherten, zur Abstimmung vor.

(4) Das Staatsministerium leitet die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des
neuen Geschäftsführungsmodells ein, wenn die Mehrheit der in Abs. 3 genannten Mitglie-
der und Versicherten dem neuen Geschäftsführungsmodell zugestimmt hat. Es bestimmt
durch Rechtsverordnung, dass die Geschäftsführung einzelner Versorgungsanstalten einem
von Art. 2 und 6 Abs. 1 abweichenden Geschäftsführungsorgan übertragen wird, wenn
sichergestellt ist, dass die Verwaltung der anderen Versorgungsanstalten durch die Ver-
sorgungskammer sachgerecht fortgeführt werden kann und bestehende Staatsverträge dem
neuen Geschäftsführungsmodell angepasst oder gekündigt sind; die Verordnung muss
Regelungen enthalten über die Organisation und die Aufgaben des Geschäftsführungsor-
gans, über die Bestellung seiner Mitglieder und deren Entlastung.

Art. 8
Kammerrat

(1) Bei der Versorgungskammer wird ein Kammerrat gebildet, der sich aus Vertre-
tern aller von der Versorgungskammer verwalteten Versorgungsanstalten einschließlich der
Bundesanstalten zusammensetzt. Seine Zusammensetzung wird durch die Rechtsverord-
nung des Staatsministeriums nach Art. 6 Abs. 3 Satz 6 geregelt; dabei ist der Bedeutung,
insbesondere dem Geschäftsumfang der einzelnen Anstalt, Rechnung zu tragen.

(2) Der Kammerrat wirkt in gemeinsamen Geschäftsführungsangelegenheiten der Ver-
sorgungsanstalten beratend mit. Neben den in diesem Gesetz und sonstigen Vorschriften
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besonders aufgeführten Angelegenheiten wirkt der Kammerrat nach Maßgabe der Rechts-
verordnung des Staatsministeriums nach Art. 6 Abs. 3 Satz 6 mit bei:
1. Änderungen der Rechtsverordnung über die Einrichtung der Versorgungskammer,
2. der Bestellung des Wirtschaftsprüfers,
3. der Aufstellung der Wirtschaftsplanung für die gemeinsamen Dienste und von Grund-

sätzen für die Verteilung der Kosten für die gemeinsamen Dienste,
4. der Übernahme der Geschäftsführung anderer Versorgungswerke,
5. wichtigen Investitionsentscheidungen für die gemeinsamen Dienste,
6. der Aufstellung von Grundsätzen zur Personalbewirtschaftung und der Entwicklung

von Personalkonzepten, insbesondere zur Vergütung,
7. bei der Aufstellung des Stellenplans nach Art. 6 Abs. 7.
Der Kammerrat kann Empfehlungen aussprechen.

(3) Der Kammerrat gibt sich mit der Mehrheit seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung.
Er wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und den oder die stellvertretenden Vorsitzen-
den. Der Kammerrat ist innerhalb angemessener Frist einzuberufen, wenn es mindestens
ein Drittel seiner Mitglieder oder die Versorgungskammer unter Angabe des zu behandeln-
den Gegenstandes verlangen. Art. 3 Abs. 3, 5 und 6 gelten entsprechend; über die Höhe der
Ersatzleistungen beschließt der Kammerrat.

Art. 9
Grundsätze der Geschäftstätigkeit

(1) Die Versorgungsanstalten sind auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und aus-
schließlich gemeinnützig tätig. Sie sind zu einer wirtschaftlichen und sparsamen Wirt-
schaftsführung verpflichtet. Die Vermögen der Versorgungsanstalten sind getrennt zu hal-
ten.

(2) Die Versorgungsanstalten bestreiten den Verwaltungsaufwand einschließlich der
Bezüge der Beamten, Angestellten, Arbeiter und Versorgungsberechtigten aus eigenen Mit-
teln. Die Verteilung auf die einzelnen Versorgungsanstalten erfolgt entsprechend den tat-
sächlich verursachten Kosten.

(3) Die Mittel und das Vermögen der Versorgungsanstalten dürfen nur zur Erfüllung
ihres Versorgungsauftrags verwendet werden. Im Fall der Auflösung einer Anstalt stehen
die verbleibenden Mittel nach Maßgabe der Satzung den Mitgliedern, Versicherten und
Leistungsberechtigten zu.

(4) Die Versorgungsanstalten dürfen neben den Geschäften, die ihrem Versorgungsauf-
trag dienen, nur solche Geschäfte betreiben, die hiermit in unmittelbarem Zusammenhang
stehen. Die ganze oder teilweise Übernahme der Verwaltung anderer gleichartiger Versor-
gungswerke ist mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zulässig.

Art. 10
Satzung

(1) Die Versorgungsanstalten regeln ihre Angelegenheiten durch Satzung nach Maßgabe
dieses Gesetzes.

(2) Die Satzung muss neben den in diesem Gesetz besonders genannten Inhalten
Bestimmungen enthalten über
1. Zusammensetzung, Amtsdauer und Einberufung des Verwaltungsrats und der Aus-

schüsse,
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2. den Vorschlag und das Ausscheiden der Mitglieder des Verwaltungsrats und ihrer Stell-
vertreter; dies gilt entsprechend für Ausschüsse nach Art. 5,

3. Beginn und Ende der Mitgliedschafts-, Versicherungs- und Versorgungsverhältnisse,
4. die Höhe der Beiträge sowie deren Fälligkeit oder die Grundsätze für die Festsetzung

von Umlagen,
5. Voraussetzungen, Art und Höhe sowie Erlöschen der Ansprüche von Mitgliedern, Ver-

sicherten und Leistungsberechtigten,
6. das Versorgungsverfahren.

(3) Die Satzung und ihre Änderungen werden nach der aufsichtlichen Genehmigung
vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats ausgefertigt und im Bayerischen Staatsanzeiger ver-
öffentlicht. Sie treten am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft, wenn nicht ein anderer
Zeitpunkt bestimmt wird.

(4) Satzungsänderungen gelten auch für bestehende Mitgliedschafts-, Versicherungs-
und Versorgungsverhältnisse, soweit nichts anderes bestimmt wird.

Art. 11
Geschäftsplan

(1) Für jede Versorgungsanstalt ist ein Geschäftsplan aufzustellen. Er besteht aus
1. der Satzung (Art. 10),
2. dem versicherungsmathematischen und dem finanztechnischen Geschäftsplan mit den

fachlichen Geschäftsunterlagen (technischer Geschäftsplan),
3. den Verträgen, durch die die Aufnahme von Mitgliedern und Versicherten, die

Bestandsverwaltung, die Leistungsbearbeitung, das Rechnungswesen, die Vermögens-
anlage oder die Vermögensverwaltung ganz oder zu einem wesentlichen Teil einem
anderen Unternehmen auf Dauer übertragen werden (Funktionsausgliederungsver-
träge).
(2) Der technische Geschäftsplan, Funktionsausgliederungsverträge sowie deren Ände-

rungen bedürfen vor dem Inkraftsetzen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Art. 12
Rechnungslegung

(1) Die Versorgungsanstalten legen gesondert wie Pensionskassen unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Finanzierungsverfahren Rechnung. Das Dritte Buch Vierter Abschnitt
Zweiter Unterabschnitt des Handelsgesetzbuchs in Verbindung mit dem Dritten Buch Ers-
ter und Zweiter Abschnitt des Handelsgesetzbuchs gelten entsprechend. Ein niedrigerer
Wertansatz nach § 253 Abs. 3 Satz 5 oder Satz 6 oder Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs darf
beibehalten werden, auch wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen. Dies gilt auch für
den niedrigeren Wertansatz eines entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerts.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Die versicherungsmathematischen Annahmen sind insbesondere für die Berech-
nung der erforderlichen versicherungstechnischen Rückstellungen ausreichend vorsichtig
zu wählen. Eine vorsichtige Wahl enthält eine angemessene Marge für eine nachteilige
Abweichung von relevanten Faktoren. Der Grundsatz der Vorsicht gilt auch für die Bewer-
tung der zur Bedeckung dieser Rückstellungen herangezogenen Aktiva.

(3) Der Vorstand hat der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen, wenn das Ver-
mögen nicht mehr zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen ausreicht.
Für einen begrenzten Zeitraum kann die Aufsichtsbehörde eine nicht ausreichende Bede-
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ckung der versicherungstechnischen Rückstellungen mit Aktiva zulassen, wenn ein kon-
kreter und realisierbarer Finanzierungsplan entsprechend Art. 14 Abs. 2 der Richtlinie
(EU) 2016/2341 in der am 1. Februar 2018 geltenden Fassung aufgestellt wird.

Art. 13
Wirtschaftsplanung

(1) Die Versorgungskammer stellt für jede Versorgungsanstalt auf der Grundlage des
Geschäftsplans (Art. 11) einen Erfolgsplan entsprechend der Gliederung der Gewinn-
und Verlustrechnung sowie einen Kostenplan (Wirtschaftsplanung) für das kommende
Geschäftsjahr auf; dabei ist die Wirtschaftsplanung für die gemeinsamen Dienste zu
berücksichtigen.

(2) Die Versorgungskammer legt die Wirtschaftsplanung rechtzeitig vor Beginn des
neuen Geschäftsjahres dem Verwaltungsrat der Versorgungsanstalt vor. Der Verwaltungs-
rat beschließt über die Wirtschaftsplanung. Soweit eine einvernehmliche Wirtschaftspla-
nung zwischen der Versorgungskammer und dem Verwaltungsrat nicht rechtzeitig vor
Beginn des neuen Geschäftsjahres zustande kommt, entscheidet die Aufsichtsbehörde.

(3) Die Wirtschaftsplanung ist Grundlage für die Wirtschaftsführung der Versorgungs-
anstalt.

Art. 14
Sicherheitsrücklage

Die Versorgungsanstalten haben zur Sicherstellung der dauernden Erfüllbarkeit der Ver-
pflichtungen aus den Versorgungsverhältnissen eine Sicherheitsrücklage unter Berücksich-
tigung der Belange der Mitglieder, der Versicherten und der Leistungsberechtigten aufzu-
bauen. Sie soll mindestens zwei v.H. des Barwerts der Rentenanwartschaften zuzüglich vier
v.H. des Barwerts der laufenden Rentenzahlungen betragen.

Art. 15
Vermögensanlage

(1) Die Versorgungsanstalten haben ihre gesamten Vermögenswerte nach dem Grund-
satz der unternehmerischen Vorsicht unter Einhaltung der Anforderungen des § 124 Abs. 1
Satz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) in der am 1. Februar 2018 geltenden Fas-
sung anzulegen. Das gebundene Vermögen darf nur nach Maßgabe des § 215 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 bis 7 und Satz 2 VAG und § 9 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes
über das öffentliche Versorgungswesen (DVVersoG) angelegt werden. Ein risikoadäquates
Kapitalanlagemanagement mit ausreichenden Sicherheitsreserven ist sicherzustellen. Der
Umfang des gebundenen Vermögens muss mindestens
1. der Summe der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne die freien Mittel der

Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen zuzüglich
2. der aus den Versorgungsverhältnissen entstandenen Verbindlichkeiten und Rechnungs-

abgrenzungsposten
entsprechen. Bei der Berechnung des Mindestumfangs des gebundenen Vermögens können
Beträge in Höhe der Beitragsforderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungs-
geschäft außer Ansatz bleiben, wenn insoweit kein Leistungsanspruch besteht.

(2) Die Versorgungsanstalten haben der Aufsichtsbehörde über ihre gesamten Vermö-
gensanlagen, aufgegliedert in Neuanlagen und Bestände, in den von dieser festzulegenden
Formen und Fristen zu berichten.
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Art. 16
Verantwortlicher Aktuar

(1) Für jede Versorgungsanstalt ist vom Verwaltungsrat mit Zustimmung des Vorstands
ein Verantwortlicher Aktuar zu bestellen. Dieser muss zuverlässig und fachlich geeignet
sein.

(2) Der Verantwortliche Aktuar ist in seiner Tätigkeit keinen Weisungen unterworfen.
Er darf wegen der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

(3) Der Verantwortliche Aktuar hat
1. die Finanzlage der Versorgungsanstalt insbesondere daraufhin zu überprüfen, ob die

dauernde Erfüllbarkeit der sich aus den Versorgungsverhältnissen ergebenden Ver-
pflichtungen jederzeit sichergestellt ist,

2. unter der Bilanz die versicherungstechnischen Rückstellungen zu testieren,
3. zum Jahresabschluss einen Aktuarsbericht zu erstellen,
4. mindestens zum Abschlussstichtag eines jeden fünften Geschäftsjahres ein umfassen-

des versicherungsmathematisches Gutachten über die finanzielle Situation der Versor-
gungsanstalt für den Verwaltungsrat und die Aufsicht zu fertigen sowie

5. auf Verlangen des Verwaltungsrats oder der Aufsichtsbehörde ein Gutachten zu einem
bestimmten Termin oder zu einem aktuellen Problem (Sondergutachten) zu erstellen.
(4) Sobald der Verantwortliche Aktuar erkennt, dass die Versorgungsanstalt ihre Ver-

pflichtungen, insbesondere wegen Veränderungen bei den Beitragseinnahmen, den Leis-
tungsverpflichtungen oder den Rechnungsgrundlagen, nicht dauerhaft erfüllen kann, hat er
unverzüglich den Vorstand und den Verwaltungsrat und, wenn diese keine ausreichenden
Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen, die Aufsichtsbehörde zu unterrichten.

(5) Die Organe der Versorgungsanstalt sind verpflichtet, dem Verantwortlichen Aktuar
sämtliche Informationen zugänglich zu machen, die zur Erledigung seiner Aufgaben erfor-
derlich sind. Wird ein Gutachten zur Finanzlage einer Versorgungsanstalt an einen anderen
Aktuar vergeben, so gelten für diesen Aktuar bezüglich des Gutachtens die Vorschriften für
den Verantwortlichen Aktuar entsprechend.

Art. 17
Abschlussprüfung

(1) Die Versorgungsanstalten haben ihren Jahresabschluss durch einen gemeinsamen
Abschlussprüfer prüfen zu lassen. § 341k des Handelsgesetzbuchs und § 35 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3, 5 und 7, Abs. 3 und 4 und § 36 Abs. 1 VAG sind entsprechend anzuwenden mit
der Maßgabe, dass in § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 und 5 VAG an die Stelle der Solvabili-
tätskapitalanforderung und der Mindestkapitalanforderung die Anforderungen des Art. 14
Satz 2 und der Vorschriften des § 8 DVVersoG über Zuführungen zu und Entnahmen aus
der Sicherheitsrücklage treten. Der gemeinsame Abschlussprüfer wird vom Kammerrat
gewählt. Ist eine Ausschreibung erforderlich, führt die Versorgungskammer diese entspre-
chend den Vorgaben des Kammerrats durch. Nach der Wahl erteilt der Vorstand den Prü-
fungsauftrag. Art. 4 Abs. 4 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Der Abschlussprüfer legt seinen Prüfungsbericht dem Verwaltungsrat und der Auf-
sichtsbehörde vor; dem Vorstand ist vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der
Verwaltungsrat oder die Aufsichtsbehörde können den Bericht mit dem Abschlussprü-
fer erörtern und mögliche Ergänzungen der Prüfung und des Berichts veranlassen. Der
Abschlussprüfer nimmt an den Verhandlungen des Verwaltungsrats über den Jahresab-
schluss teil und berichtet dabei über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung.
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Art. 17a
Risikokonzentration und Transaktionen zwischen Versorgungsanstalten

Die Versorgungsanstalten haben der Aufsichtsbehörde zu Risikokonzentrationen und
gruppeninternen Transaktionen entsprechend § 273 Abs. 1, 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 sowie
§ 274 Abs. 1, 3 und 4 Satz 1 VAG zu berichten. § 275 Abs. 2 Nr. 2 und § 276 Abs. 1 VAG
gelten entsprechend. Die Bestimmungen des Datenschutzrechts bleiben unberührt.

Art. 18
Aufsicht

(1) Die Versorgungsanstalten unterliegen der Rechts- und Versicherungsaufsicht durch
das Staatsministerium. Die Aufsichtsbehörde nimmt ihre Aufgaben nur im öffentlichen
Interesse wahr.

(2) Die Aufsichtsbehörde berät die Versorgungsanstalten und überwacht sie bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen. Sie prüft, ob die Geschäfte gesetz- und
satzungsmäßig geführt werden. Sie überwacht den gesamten Geschäftsbetrieb und achtet
insbesondere auf die ausreichende Wahrung der Belange der Mitglieder, der Versicherten
und der Leistungsberechtigten und auf eine ordnungsgemäße Durchführung des Geschäfts-
betriebs.

(3) Die Aufsichtsbehörde ist befugt, sich über alle Angelegenheiten der Versorgungsan-
stalten zu unterrichten. Sie kann insbesondere sämtliche Geschäfte und Verwaltungsvor-
gänge nachprüfen sowie Berichte und Akten anfordern. Sie kann auch ohne besonderen
Anlass in den Geschäftsräumen der Versorgungsanstalten prüfen, ob die veröffentlichten
Jahresabschlüsse und die Lageberichte mit den Tatsachen und dem Bücherinhalt überein-
stimmen und ob die vorgeschriebenen Rücklagen vorhanden und vorschriftsmäßig angelegt
und verwaltet sind. Die Aufsichtsbehörde ist zu den Sitzungen des Verwaltungsrats, des
Kammerrats und der Ausschüsse zu laden; ihre Vertreter oder Vertreterinnen können an
den Sitzungen teilnehmen und sind jederzeit zu hören.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann die Versorgungsanstalten anweisen, innerhalb einer
angemessenen Frist Maßnahmen zur Herstellung des gesetz- und satzungsmäßigen
Zustands zu treffen. Kommen die Versorgungsanstalten innerhalb der gesetzten Frist
der Anordnung nicht nach, kann die Aufsichtsbehörde an Stelle und auf Kosten der
Versorgungsanstalten die notwendigen Maßnahmen verfügen und vollziehen oder die
Aufgabe und die erforderlichen Befugnisse einem Sonderbeauftragten übertragen.

(5) Darüber hinaus kann die Aufsichtsbehörde gegenüber den Versorgungsanstalten
sowie Unternehmen, die Aufgaben für die Versorgungsanstalten wahrnehmen, alle Anord-
nungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, um Missstände zu vermeiden oder zu
beseitigen. Missstand ist dabei jedes Verhalten, das die Belange der Mitglieder, der Versi-
cherten oder der Leistungsberechtigten nicht ausreichend wahrt oder den aufsichtsrecht-
lichen oder den sonstigen das Versorgungsverhältnis betreffenden Vorschriften oder dem
Geschäftsplan widerspricht. Wenn es zur Wahrung der Belange der Mitglieder, der Versi-
cherten oder der Leistungsberechtigten notwendig erscheint, kann die Aufsichtsbehörde
einen Geschäftsplan auch mit Wirkung für bestehende Versorgungsverhältnisse ändern.
Ergibt sich bei der Prüfung der Vermögenslage einer Versorgungsanstalt, dass diese auf
Dauer nicht mehr imstande ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, so kann die Aufsichtsbe-
hörde Leistungsverpflichtungen entsprechend § 314 Abs. 2 VAG herabsetzen.

(6) Dem Freistaat Bayern werden sieben Zehntel der durch die Führung der Aufsicht
entstehenden Kosten (Personalvollkosten) von den Versorgungsanstalten ersetzt, dabei darf
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die Grenze von 0,2 Promille der Beitragseinnahmen nicht überschritten werden. Die Ver-
teilung der Kostenlast richtet sich nach Art. 9 Abs. 2 Satz 2.

Art. 19
Strafvorschrift

(1) Wer als Mitglied des Vorstands oder als Beauftragter des Vorstands über das Ver-
mögen oder über die finanzielle Situation einer Versorgungsanstalt gegenüber dem Verwal-
tungsrat, gegenüber einem seiner Ausschüsse oder gegenüber der Aufsichtsbehörde falsch
berichtet oder die Verhältnisse verschleiert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Verantwortlicher Aktuar
1. die finanzielle Lage einer Versorgungsanstalt im Aktuarsbericht oder im versicherungs-

mathematischen Gutachten unrichtig wiedergibt oder verschleiert oder
2. ein Testat nach Art. 16 Abs. 3 Nr. 2 falsch abgibt.

(3) Ebenso wird bestraft, wer als Abschlussprüfer oder als Gehilfe eines Abschlussprü-
fers über das Ergebnis der Prüfung falsch berichtet oder erhebliche Umstände im Bericht
verschweigt.

Art. 20
Verordnungsermächtigung

Das Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas-
sen über
1. die Bestandteile des technischen Geschäftsplans gemäß Art. 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2,
2. nähere Bestimmungen zur Rechnungslegung gemäß Art. 12 und über die Art und Weise

der Offenlegung des Jahresabschlusses,
3. Abweichungen von den gemäß Art. 12 Abs. 1 entsprechend anwendbaren Rechnungs-

legungsvorschriften, insbesondere um die besonderen Aufgaben der Versorgungsanstal-
ten und die gemeinsame Geschäftsführung zu berücksichtigen,

4. Mindestanforderungen an die versicherungsmathematischen Rechnungsgrundlagen
gemäß Art. 12,

5. Zuführungen zu und Entnahmen aus der Sicherheitsrücklage gemäß Art. 14,
6. die Anlage des Vermögens einschließlich von Regelungen zur Sicherstellung eines

risikoadäquaten Kapitalanlagemanagements gemäß Art. 15,
7. Einzelheiten zum Testat, zum Aktuarsbericht und zum versicherungsmathematischen

Gutachten des Verantwortlichen Aktuars gemäß Art. 16,
8. die Berichtspflichten der Versorgungsanstalten gegenüber der Aufsichtsbehörde sowie

über den Inhalt der Berichte des Abschlussprüfers, soweit dies zur Durchführung der
Aufsicht erforderlich ist, und

9. die Verteilung der Kostenlast gemäß Art. 18 Abs. 6 Satz 2.

Art. 21
Auskunftspflichten

(1) Die Versorgungsanstalten erteilen nach Maßgabe der Satzung den Mitgliedern und
Versicherten Auskunft über Mitgliedschafts-, Versicherungs- und Versorgungsverhältnisse
sowie den Leistungsberechtigten über bestehende Ansprüche. Dabei sind Mitglieder, Ver-
sicherte und Leistungsberechtigte insbesondere über ihre verschiedenen Wahlrechte und
Leistungen, ihre Obliegenheiten, ihre Anzeigepflichten, über Rechtsfolgen bei Verletzun-
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gen von Obliegenheiten und Anzeigepflichten, über ihre aus Beitragszahlungen erworbe-
nen Anwartschaften, den Jahresabschluss und die inländischen Gerichtsstände ausreichend
zu informieren. Auf Verlangen sind jedem Mitglied oder Versicherten der Jahresabschluss
und der Lagebericht zuzusenden.

(2) Die Mitglieder und Versicherten der Versorgungsanstalten sowie Angehörige freier
Berufe und Hochschulabsolventen, für die nach diesem Gesetz Versorgungsanstalten beste-
hen, haben den Versorgungsanstalten Angaben zu machen und alle Unterlagen vorzule-
gen, soweit diese zur Feststellung des Bestehens eines Mitgliedschafts-, Versicherungs- oder
Versorgungsverhältnisses sowie von Art und Umfang der hieraus folgenden Rechte und
Pflichten erforderlich sind.

(3) Wer Leistungen einer Versorgungsanstalt beantragt oder erhält, hat dieser
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen der

Versorgungsanstalt der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustim-
men,

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung dem Grunde oder der Höhe nach
erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen,

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen der Anstalt vorzulegen oder ihrer Vor-
lage zuzustimmen.
(4) Die Mitwirkungspflichten nach Abs. 3 bestehen nicht, soweit

1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch genomme-
nen Leistung steht oder

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden
kann oder

3. die Versorgungsanstalt sich durch einen geringeren Aufwand als das Mitglied, der Ver-
sicherte oder der Leistungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen
kann.
(5) Solange den Verpflichtungen nach den Abs. 2 und 3 nicht entsprochen wird, können

die Versorgungsanstalten nach Maßgabe der Satzung die Berechnungsgrundlagen für die
Beiträge und Umlagen schätzen und Leistungen versagen oder entziehen.

Art. 22
Mitteilungen an Versicherungsträger

(1) In Fällen der Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung sind die Versorgungsanstalten berechtigt, dem zuständigen Versicherungsträ-
ger das Bestehen oder das Ende einer Mitgliedschaft sowie die Beitragspflicht und deren
Umfang mitzuteilen.

(2) Zur Prüfung des Vorliegens der gesundheitlichen Voraussetzungen für beantragte
Leistungen sind die Versorgungsanstalten berechtigt, Daten über die Gesundheit ihrer Mit-
glieder, Versicherten und Leistungsberechtigten zu verarbeiten. Für diesen Zweck dür-
fen diese Daten an andere öffentliche Versorgungsträger innerhalb der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum sowie der Schweiz übermittelt werden.

Art. 23
Forderungsübertragung, Aufrechnung

(1) Steht einem Mitglied oder Leistungsberechtigten ein Schadensersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, kann in der Satzung eine Verpflichtung zur Übertragung des Anspruchs
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auf die Versorgungsanstalt geregelt werden, soweit diese auf Grund des Schadensereignis-
ses Versorgungsleistungen zu erbringen hat, die dem Ausgleich eines Schadens gleicher
Art dienen. Das Recht auf Leistung kann von der Übertragung des Anspruchs abhängig
gemacht werden.

(2) Die Versorgungsanstalten können mit ihren Forderungen gegen Ansprüche von
Mitgliedern oder Leistungsberechtigten aufrechnen oder verrechnen.

Art. 24
Verjährung

Die öffentlich-rechtlichen Ansprüche auf Beiträge, Umlagen und Leistungen verjähren
in fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind. Die Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn
und die Wirkung der Verjährung gelten entsprechend; Art. 53 BayVwVfG bleibt unbe-
rührt.

Art. 25
Übertragung, Verpfändung

Ansprüche auf laufende Geldleistungen können wie Arbeitseinkommen übertragen oder
verpfändet werden. Sonstige Leistungsansprüche können weder abgetreten noch verpfän-
det werden.

Art. 26
Leistungsbescheid, Nebenforderungen

(1) Öffentlich-rechtliche Geldforderungen werden von den Versorgungsanstalten durch
Leistungsbescheid geltend gemacht.

(2) Für rückständige oder gestundete Geldforderungen und bei verspätetem Nachweis
der Berechnungsgrundlagen für Beiträge und Umlagen können nach Maßgabe der Satzung
entweder Säumniszuschläge oder Verzugszinsen sowie Verspätungszuschläge und Stun-
dungszinsen erhoben werden. Wird die Vollziehung eines Leistungsbescheids ausgesetzt,
ist § 237 Abs. 1 und 2 der Abgabenordnung entsprechend anwendbar.

(3) Die Versorgungsanstalten können für bestimmte Tätigkeiten Kosten (Gebühren und
Auslagen) erheben und Erstattungen verlangen. Das Nähere regelt die Satzung.

Art. 27
Vollstreckung

Die Versorgungsanstalten sind zur Anbringung der Vollstreckungsklausel befugt. Die
Vollstreckung richtet sich nach dem Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetz. Nebenforderungen können mit der Hauptforderung beigetrieben werden,
wenn zuvor auf die Zahlungspflicht dem Grunde nach schriftlich hingewiesen worden ist.
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Zweiter Teil
Bayerische Ärzteversorgung, Bayerische Apothekerversorgung, Bayerische

Architektenversorgung, Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit
Psychotherapeutenversorgung, Bayerische Rechtsanwalts-

und Steuerberaterversorgung

Abschnitt I
Gemeinsame Vorschriften

Art. 28
Aufgaben

Die Versorgungsanstalten haben Versorgung für ihre Mitglieder und deren Hinterblie-
bene in Fällen der Berufsunfähigkeit, des Alters und des Todes zu gewähren. Sie pflegen
die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch mit anderen Versorgungsträgern. Die
Versorgungsanstalten haben die Voraussetzungen für eine Befreiung ihrer Mitglieder von
der Versicherungspflicht bei der gesetzlichen Rentenversicherung zu erfüllen.

Art. 29
Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats setzen sich aus Mitgliedern der Versorgungsanstalt
zusammen. In ihm sollen alle Berufsgruppen angemessen vertreten sein. Das Vorschlags-
recht steht den Berufskammern zu. Das Nähere regelt die Satzung.

Art. 30
Mitgliedschaft

(1) Bei den Versorgungsanstalten besteht Pflichtmitgliedschaft.
(2) Die Satzung kann Ausnahmen und Befreiungen von der Pflichtmitgliedschaft vor-

sehen, insbesondere wenn der Berufsangehörige
1. die Berufstätigkeit nur vorübergehend oder in geringem Umfang ausübt,
2. in fortgeschrittenem Lebensalter die Berufstätigkeit aufnimmt oder die Mitgliedschaft

zur Berufskammer begründet,
3. Mitglied in einem anderen berufsständischen Versorgungswerk ist.
Berufsangehörige, die nach § 5 Abs. 1 des Sechsten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VI) in der
jeweils geltenden Fassung versicherungsfrei sind, werden auf Antrag befreit.

(3) Ausgeschiedene Pflichtmitglieder können nach Maßgabe der Satzung freiwillige
Mitglieder bleiben.

(4) Mit dem Eintritt der Versorgung endet, außer im Fall des Todes, nicht die Mitglied-
schaft in der Versorgungsanstalt. Die Satzung kann vorsehen, dass eine vorübergehende
Unterbrechung der Berufsausübung oder der Zugehörigkeit zur Berufskammer die Mit-
gliedschaft nicht beendet.

Art. 31
Beiträge, Überleitung

(1) Die Mitglieder sind nach Maßgabe der Satzung zur Zahlung von Beiträgen ver-
pflichtet. Die Satzung kann einkommensunabhängige Mindestbeiträge vorsehen. Sie kann
bestimmen, dass zur Weiterführung des Versorgungsschutzes für Zeiten ohne Berufs- oder
Erwerbstätigkeit oder ohne Einkommen angemessene Beiträge zu entrichten sind. Der
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Pflichtbeitrag darf die Grenze nicht übersteigen, die für die Befreiung der Versorgungsan-
stalt von der Körperschaftssteuerpflicht maßgeblich ist.

(2) Das beitragspflichtige Einkommen wird in der Satzung bestimmt.

(3) Der Arbeitgeber eines Mitglieds, das nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI in der
jeweils geltenden Fassung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung befreit ist, ist berechtigt, den Beitrag unmittelbar an die Versorgungsanstalt abzufüh-
ren und zu diesem Zweck den vom Mitglied zu tragenden Beitragsanteil vom Arbeitsent-
gelt einzubehalten. Er hat der Versorgungsanstalt für jedes Mitglied, für das er den Bei-
trag abführt, die Berechnungsgrundlagen, insbesondere das beitragspflichtige Arbeitsent-
gelt, und die sonstigen für die Beitragserhebung erforderlichen Daten zu übermitteln.

(4) Die Satzung kann zulassen, dass zur Erhöhung der Versorgungsanwartschaft frei-
willige Mehrzahlungen geleistet werden. Diese dürfen zusammen mit dem Pflichtbeitrag
die Grenze nach Abs. 1 Satz 4 nicht übersteigen.

(5) Die Versorgungsanstalten können mit anderen Versorgungsträgern Überleitungsab-
kommen schließen.

Art. 32

Leistungen

(1) Die Versorgungsanstalten gewähren den Mitgliedern und ihren Hinterbliebenen
nach Maßgabe der Satzung laufende Leistungen zur Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hin-
terbliebenenversorgung sowie einmalige Leistungen. Die Satzung kann die Leistung von
Zuschüssen zu Rehabilitationsmaßnahmen und sonstige freiwillige Leistungen vorsehen.
Die Leistungen werden durch Bescheid festgesetzt.

(2) Satzungsmäßige Leistungszusagen müssen im Verhältnis zu den Beiträgen so fest-
gelegt werden, dass die Versorgungsanstalt unter Zugrundelegung angemessen vorsichti-
ger versicherungsmathematischer Annahmen auf Dauer allen ihren Verpflichtungen nach-
kommen kann. Die angewandten Finanzierungssysteme und versicherungsmathematischen
Modelle der Versorgungsanstalten müssen die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen
aus den Versorgungsverhältnissen sicherstellen und dürfen nicht zu einer nicht gerechtfer-
tigten Ungleichbehandlung der verschiedenen Jahrgänge von Versicherten führen.

(3) Laufende Leistungen sollen nach Maßgabe der Satzung der allgemeinen wirtschaft-
lichen Entwicklung unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Versorgungsanstalt
angepasst werden.

Art. 32a

Rückforderung von Geldleistungen

Für die Rückforderung von Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tod des Berech-
tigten erbracht worden sind, gilt § 118 Abs. 3 bis 4a SGB VI in der am 1. Februar 2018
geltenden Fassung entsprechend.
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Abschnitt II
Einzelne Versorgungsanstalten

Art. 33
Bayerische Ärzteversorgung

Pflichtmitglied der Bayerischen Ärzteversorgung ist, wer
1. nicht berufsunfähig ist,
2. zur Ausübung einer Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt berechtigt ist und
3. im Freistaat Bayern eine berufliche Tätigkeit ausübt, bei der ärztliche, zahnärztliche

oder tierärztliche Fachkenntnisse angewendet oder verwertet werden.

Art. 34
Bayerische Apothekerversorgung

Pflichtmitglieder der Bayerischen Apothekerversorgung sind alle nicht berufsunfähigen
Pflichtmitglieder der Bayerischen Landesapothekerkammer. Pflichtmitglieder sind ferner
nicht berufsunfähige Pharmaziepraktikanten, die im Freistaat Bayern pharmazeutisch tätig
sind.

Art. 35
Bayerische Architektenversorgung

Pflichtmitglieder der Bayerischen Architektenversorgung sind alle nicht berufsunfähi-
gen Mitglieder der Bayerischen Architektenkammer. Pflichtmitglieder sind auch diejenigen
nicht berufsunfähigen Personen, die die Voraussetzungen nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2,
und Art. 31 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 Buchst. a, Abs. 3 des Baukammerngesetzes
(BauKaG) oder die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauKaG in Verbin-
dung mit Art. 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 Buchst. a, Abs. 3 BauKaG erfüllen und zur Ein-
tragung in die Architektenliste oder Stadtplanerliste eine praktische Tätigkeit nach Art. 3
Abs. 1 bis 4, 6 und 7 BauKaG ausüben.

Art. 36
Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung

(1) Für die Mitglieder der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau wird eine rechtsfähige
Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen »Bayerische Ingenieurversorgung-Bau«
errichtet. Die Mitglieder der Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und
der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten werden in die Versorgungsanstalt einbe-
zogen (Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung).

(2) Pflichtmitglieder der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeu-
tenversorgung sind
1. alle nicht berufsunfähigen Mitglieder der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau,
2. für die Zeit bis zum Ablauf von fünf Kalenderjahren nach Studienabschluss alle nicht

berufsunfähigen Absolventen der Technischen Universität München, der Fachhoch-
schulen in Bayern oder sonstiger nach Maßgabe der Satzung vergleichbarer Lehrein-
richtungen in Bayern in den Studiengängen Bauingenieurwesen, Stahlbau, Vermes-
sungswesen oder Versorgungstechnik oder in sonstigen nach Maßgabe der Satzung ver-
gleichbaren Studiengängen, wenn sie in dieser Zeit eine praktische Tätigkeit in einer
Fachrichtung nach Art. 5 Abs. 1 Satz 3 BauKaG aufgenommen haben,
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3. alle nicht berufsunfähigen Mitglieder der Bayerischen Landeskammer der Psychologi-
schen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.
(3) Der jährliche Pflichtbeitrag darf den jährlichen Höchstpflichtbeitrag der Deutschen

Rentenversicherung Bund nicht übersteigen.

Art. 37
Datenübermittlung

(1) Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau übermittelt der Bayerischen Ingenieurver-
sorgung-Bau Namen, Geburtsdatum, Anschrift sowie Beginn und Ende der Kammermit-
gliedschaft der in ihr Mitgliederverzeichnis eingetragenen Ingenieure, sofern dies für die
Mitgliedschaft der Betroffenen bei der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau von Bedeu-
tung sein kann.

(2) Die Hochschulen und Lehreinrichtungen übermitteln der Bayerischen Ingenieur-
versorgung-Bau Namen, Geburtsdatum, Anschrift und Datum des Studienabschlusses der
Absolventen eines in Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 genannten Studiengangs.

(3) Die Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten übermittelt der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau mit
Psychotherapeutenversorgung Namen, Geburtsdatum, Anschrift, Beginn und Ende der
Kammermitgliedschaft sowie die Dauer der jeweiligen Berufsausübungsform ihrer Mitglie-
der, sofern dies für deren Mitgliedschaft von Bedeutung sein kann.

Art. 38
Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung

Pflichtmitglieder der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung sind
1. alle nicht berufsunfähigen Mitglieder der Rechtsanwalts- und Steuerberaterkammern in

Bayern, soweit sie natürliche Personen sind,
2. alle nicht berufsunfähigen Mitglieder der Patentanwaltskammer, soweit sie natürliche

Personen sind und solange sie ihren Kanzleisitz im Freistaat Bayern eingerichtet haben.

Art. 39
Datenübermittlung

(1) Die Rechtsanwalts- und die Steuerberaterkammern in Bayern übermitteln der Baye-
rischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung jeweils den Namen, das Geburtsda-
tum, die Anschrift, die Art der Zulassung oder Bestellung sowie den Beginn und das Ende
der Kammermitgliedschaft ihrer Mitglieder, sofern dies für deren Mitgliedschaft bei der
Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung von Bedeutung sein kann.

(2) Die Patentanwaltskammer übermittelt der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuer-
beraterversorgung jeweils den Namen, das Geburtsdatum, die Anschrift und die Art der
Zulassung der Kammermitglieder mit Kanzleisitz in Bayern sowie den jeweiligen Zeit-
punkt der Einrichtung und der Aufgabe des Kanzleisitzes in Bayern.
. . .
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Richtlinien
für die Dienstbereitschaft

In der Fassung des Beschlusses der Vertreterversammlung vom 8. Juni 2022

Die Apothekerkammer ist nach § 4 Abs. 1 Nr. 12 Saarländisches Heilberufekammergesetz
(SHKG) zuständige Behörde nach § 23 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) und für
Anordnungen nach § 4 Abs. 2 des Ladenöffnungsgesetz – LÖG Saarland. Die Apotheker-
kammer erlässt hierzu auf Grund Beschlusses der Kammerversammlung vom 7. Februar
1996 – geändert in der Kammerversammlung vom 17. Februar 1997 –, der Vertreterver-
sammlung vom 24. November 2005 sowie vom 8. Juni 2022 die folgenden Richtlinien,
die für den Vorstand und für die Kammermitglieder die Voraussetzungen darstellen, nach
denen die Dienstbereitschaft geregelt und Anordnungen erlassen werden können.

§ 1
Durchführung der Dienstbereitschaft

(1) Die Durchführung der Dienstbereitschaft hat unter der ständigen Beteiligung aller
in Betracht kommenden Apotheken zu erfolgen.

(2) In Mittelpunktsorten haben im Regelfall die Apotheken untereinander den Dienst
zu versehen. Es können auch Apotheken benachbarter Orte eingebunden werden, wenn
die Entfernung der Ortsmittelpunkte nicht mehr als 10 km beträgt.

(3) In sonstigen benachbarten Orten können die Apotheken ganz oder teilweise wech-
selseitig Dienst versehen, wenn die Entfernung zwischen Ortsmittelpunkten 20 km nicht
überschreitet. In dünner besiedelten Gebieten kann die Entfernung 25 km betragen. In
begründeten Einzelfällen kann der Vorstand eine auf die örtliche Situation abgestimmte
Lösung genehmigen.

(4) Die Aufstellung der Dienstpläne innerhalb eines Dienstbereitschaftsbezirkes erfolgt
nach Maßgabe der Anordnung der Apothekerkammer.

(5) Die örtlich betroffenen Apothekenleiter/innen informieren die Bevölkerung in
geeigneter Weise über die Dienstbereitschaftsregelung.

(6) Ein Wechsel in der Durchführung der Dienstbereitschaft ist nur aus besonderem
Anlass zulässig und wenn sichergestellt ist, dass alle Apotheken und die Medien in dem
betroffenen Bezirk informiert sind.

(7) Apothekenneugründungen sind spätestens drei Monate nach Eröffnung an dem
Wechsel der Dienstbereitschaft zu beteiligen.

§ 2
Befreiung von der Dienstbereitschaft

(1) Nach § 23 Abs. 1 Satz 2 ApBetrO sind die von einer Dienstbereitschaftsanordnung
betroffenen Apotheken zu folgende Zeiten von der Dienstbereitschaft befreit:
– montags bis samstags 6.00 Uhr bis 8.00 Uhr
– montags bis freitags von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
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– samstags von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
Hiervon ausgenommen sind die für den Notdienst eingeteilten Apotheken.

(2) Für die Befreiung von der Dienstbereitschaft während der ortsüblichen Schließzei-
ten erlässt die Apothekerkammer in Teil II eine Allgemeinverfügung. Darin ist festzulegen,
zu welchen Zeiten Apothekenleiter/innen während der allgemeinen Ladenöffnungszeiten
die Apotheke geschlossen halten dürfen, ohne dass es eines Antrages bedarf. Es ist dar-
auf hinzuweisen, dass die Befreiungen nicht für Tage oder Tageszeiten gelten, an denen
die Apotheke zum Notdienst verpflichtet ist und dass zur Schließung der Apotheke wäh-
rend der Zeiten der Befreiung keine Verpflichtung besteht. Die Allgemeinverfügung ist mit
einem Widerrufsvorbehalt zu versehen.

(3) Von der Verpflichtung zum Offenhalten der Apotheke, außer zu Zeiten des Not-
dienstes können Apotheken am Mittwochnachmittag oder Samstag befreit werden, wenn
die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln während dieser Zeit in einem mehr
als nur ausreichendem Maße sichergestellt ist. Die Schließung der Apotheke an Samstagen
kann nur erlaubt werden, wenn die ordnungsgemäße, über eine Notfallversorgung hinaus-
gehende Arzneimittelversorgung durch eine andere Apotheke sichergestellt ist. Dazu ist
erforderlich, dass das Arzneimittel innerhalb etwa einer Stunde durch Benutzung öffent-
licher Verkehrsmittel zu beschaffen ist.

§ 3
Weitere Befreiungen von der Dienstbereitschaft

(1) Auf Antrag können die Apothekenleiter/-innen darüber hinaus von der Dienstbe-
reitschaft befreit werden
– aus Anlass von Betriebsferien, wenn die Versorgung der Bevölkerung durch eine andere

Apotheke in zumutbarer Entfernung sichergestellt ist,
– aus einem berechtigten Grund gemäß § 23 Abs. 2 ApBetrO, den der/die Antragstel-

ler/in darzulegen hat.
(2) Anträge sind an die Apothekerkammer zu richten. Soweit die Schließung vorherseh-

bar ist, sollen die Anträge rechtzeitig, spätestens einen Monat vor der Schließung, bei der
Kammer eingegangen sein.

§ 4
Befreiung von der Anwesenheitspflicht

(1) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten genügt es zur Gewährleistung des
Notdienstes, wenn sich der/die Apothekenleiter/in oder eine vertretungsberechtigte Person
in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Apothekenbetriebsräumen aufhält und jederzeit
erreichbar ist (§ 23 Abs. 4 S. 1 ApBetrO).

(2) In begründeten Einzelfällen kann der/die Apothekenleiter/in auf Antrag von der
Verpflichtung nach Abs. 1 befreit werden, wenn er/sie oder eine vertretungsberechtigte
Person jederzeit erreichbar ist und die Arzneimittelversorgung in einer für den Kunden
zumutbaren Weise sichergestellt ist (§ 23 Abs. 4 S. 2 ApBetrO).

(3) Die jederzeitige Erreichbarkeit ist gegeben, wenn durch technische Vorkehrungen
sichergestellt ist, dass die die Dienstbereitschaft versehende Person von ihrem jeweiligen
Aufenthaltsort aus auf Betätigen der Nachtdienstglocke sofort und unmittelbar in Sprech-
kontakt mit dem Kunden treten kann. Es muss gewährleistet sein, dass der Kunde auch
während der Zeit, in der sich die den Dienst versehende Person auf dem Weg zu oder von
der Apotheke befindet, einen Ansprechpartner hat.
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(4) Die Arzneimittelversorgung ist in zumutbarer Weise sichergestellt, wenn die den
Dienst versehende Person die Apotheke innerhalb von zehn Minuten nach Betätigen der
Nachtdienstglocke durch den Kunden erreicht.

(5) Anträge auf Befreiung von der Anwesenheitspflicht sind mit dem Nachweis, dass
ein begründeter Einzelfall und die Voraussetzungen nach Abs. 3 und 4 vorliegen, an die
Apothekerkammer zu richten. Die Kammer soll in der Befreiung den/die Antragsteller/in
darauf hinweisen, dass er/sie bei zu erwartenden witterungsbedingten Verzögerungen oder
bei technischen Mängeln von der Befreiung keinen Gebrauch machen darf.

§ 5
Verfahrensregeln

(1) Die Anordnungen der Apothekerkammer zur Dienstbereitschaft erfolgen nach
Anhörung der betroffenen Apothekenleiter/innen.

(2) Die Anordnungen zur Dienstbereitschaft können mit Nebenbestimmungen nach
§ 36 des Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes versehen werden. Sie sind mit
einem Widerrufsvorbehalt zu versehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Widerruf ins-
besondere dann erfolgt, wenn schwerwiegende Mängel in der Arzneimittelversorgung der
Bevölkerung bekannt werden. Die Anordnungen sollen für die Dauer eines Jahres auf
Probe ergehen, wenn wesentliche Änderungen angeordnet werden.

(3) Die Apothekenleiter/innen sind in den Anordnungen darauf hinzuweisen, dass an
nicht dienstbereiten Apotheken an sichtbarer Stelle ein deutlich sichtbarer Aushang anzu-
bringen ist, der auf die nächst gelegenen – unter Umständen auch auf die eines benachbar-
ten Dienstbereitschaftsbezirks – dienstbereiten Apotheken hinweist.

(4) Der Erlass oder die Änderung der Richtlinien für die Dienstbereitschaft sind in der
Pharmazeutischen Zeitung und dem Kammerrundschreiben zu veröffentlichen.

§ 6
Gebühren

Gebühren für die von der Apothekerkammer im Rahmen dieser Richtlinien erteilten
Anordnungen werden nach Maßgabe der Gebührenordnung der Apothekerkammer des
Saarlandes erhoben.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft und ersetzen die
bisher beschlossenen Richtlinien.
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Verordnung
über Zuständigkeiten im Bereich der Agrarwirtschaft

Vom 21. März 2017
(Amtsbl. 2017, S. 370),

geändert durch Artikel 155 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021
(Amtsbl. I S. 2629)

– Auszug –

§ 1 Milch und Milcherzeugnisse

§ 2 Eier und Geflügel

§ 3 Vieh und Fleisch

§ 4 Tierzucht

§ 5 Futtermittel

§ 6 Obst und Gemüse

§ 7 Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels

§ 8 Marktordnungswaren

§ 9 Wein

§ 10 Saatgut

§ 11 Ökologischer Landbau

§ 12 Pflanzenschutz

§ 13 Düngung

§ 14 Qualitätspolitik

§ 15 Absatzförderung

§ 16 Hufbeschlag

§ 17 Fischereierzeugnisse

§ 18 Fördermaßnahmen

§ 19 Kontrollen

§ 20 Beratung und Fortbildung

§ 21 Fachaufsicht

§ 22 Landwirtschaftliche Statistiken

§ 23 Meldungen

§ 24 Ordnungswidrigkeiten

§ 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
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§§ 1-4

. . .

§ 5
Futtermittel

Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ist zuständige Behörde für Futter-
mittel im Sinne des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches und
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

§§ 6-8

. . .

§ 9
Wein

(1) Soweit die Landesregierung zum Erlass von Rechtsverordnungen auf Grund des
Weingesetzes, der Weinverordnung oder der Wein-Überwachungsverordnung ermächtigt
ist, wird diese Befugnis gemäß § 54 Absatz 2 des Weingesetzes auf das Ministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz übertragen.

(2) Die Landwirtschaftskammer für das Saarland ist
1. zuständige Behörde im Sinne des Weingesetzes,
2. zuständige Stelle im Sinne der Weinverordnung sowie
3. zuständige Behörde und zuständige Stelle im Sinne der Wein-Überwachungs-verord-

nung.

(3) Die Landwirtschaftskammer für das Saarland verwaltet die Betriebs- und Produkti-
onskarteien gemäß Artikel 3 bis 5 der Verordnung (EG) Nr. 436/2009.

§§ 10-11

. . .

§ 12
Pflanzenschutz

(1) Die Befugnis zum Erlass von Rechtsverordnungen auf Grund des § 6 Absatz 3, § 9
Absatz 7, § 10, § 14 Absatz 4, § 16 Absatz 5, § 24 Absatz 1 und § 29 Absatz 2 des Pflanzen-
schutzgesetzes wird auf das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz als zuständige
oberste Landesbehörde übertragen.

(2) Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ist zuständige Behörde im
Sinne des § 59 Absatz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1, § 11 Absatz 1 Satz, § 12 Absatz 1
Nr. 1 und 2, § 12 Absatz 4 und § 13 Absatz 3 und 4 des Pflanzenschutzgesetzes.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist die Landwirtschaftskammer für das Saarland zustän-
dige Behörde und Pflanzenschutzdienst im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes.

§ 13

. . .



L

Pflanzenschutz und Chemikalienrecht L 1

Seite 3

Jeannot/Wohlfeil Akt.lfg. 50 (2017)

§ 14
Qualitätspolitik

(1) Das Ministerium für Verbraucherschutz ist zuständige Behörde im Sinne der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1151/2012.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist
1. das Landesamt für Verbraucherschutz zuständige Behörde für die Überwachung der

Verwendung der eingetragenen Namen zur Beschreibung eines in Verkehr gebrachten
Erzeugnisses gemäß Artikel 36 Absatz 3 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 38 der
Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sowie der Verordnung Nr. (EG) 882/2004,

2. die Landwirtschaftskammer für das Saarland zuständige Behörde für die Kontrolle
der Übereinstimmung eines Erzeugnisses mit der entsprechenden Produktspezifikation
gemäß Artikel 36 Absatz 3 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 37 der Verordnung
(EG) Nr. 1151/2012 sowie der Verordnung Nr. (EG) 882/2004.

§§ 15-25

. . .


